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3 2 5 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht vom 28. August 1969, mit der die
Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsverord-

nung 1966 abermals geändert wird

Auf Grund der §§ 2, 45 und 64 Abs. 2
des Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetzes
1962, BGBl. Nr. 245, in der Fassung des § 65 des
Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, und der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 171/1966 und Nr. 298/
1968, wird im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzler und dem Bundesminister für Finanzen
verordnet:

§ 1. § 2 Abs. 1 der Landeslehrer-Dienstrechts-
überleitungsverordnung 1966, BGBl. Nr. 197, in
der Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 355/
1968 und Nr. 35/1969, hat zu lauten:

„(1) Auf die Landeslehrer sind nach Maßgabe
der Bestimmungen des Abs. 2 folgende Vor-
schriften anzuwenden:

a) Die Schulleiter-Zulagenverordnung 1966,
BGBl. Nr. 192;

b) die Fachinspektoren-Zulagenverordnung
1966, BGBl. Nr. 190;

c) die Verordnung der Bundesregierung vom
31. März 1952, BGBl. Nr. 68, zur Durch-
führung des § 4 des Bundesgesetzes vom
13. Juli 1949, BGBl. Nr. 187 (Pensions-
überleitungsgesetz);

d) die Ergänzungszulagenverordnung, BGBl.
Nr. 366/1968;

e) Abschnitt I §§ 1 und 3 und Abschnitt II
der Teuerungszulagenverordnung 1969,
BGBl. Nr. 233."

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. September
1969 in Kraft.

Mock

3 2 6 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht vom 28. August 1969, mit der die
Fachinspektoren-Zulagenverordnung 1966

neuerlich geändert wird

Auf Grund des § 71 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes
1956, BGBl. Nr. 54, in der Fassung der 15. Ge-
haltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 109/1966, wird
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und
dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. § 4 Abs. 1 der Fachinspektoren-Zulagen-
verordnung 1966, BGBl. Nr. 190, in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 354/1968, wird wie
folgt geändert:

„(1) Die Dienstzulage beträgt in der Verwen-
dungsgruppe L 1 mindestens 822 S und in den
Verwendungsgruppen L 2 mindestens 644 S."

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. September
1969 in Kraft.

Mock

3 2 7 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht vom 28. August 1969, mit der die
Teuerungszulagenverordnung 1969 auf
Landesvertragslehrer anwendbar erklärt wird

Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 7 Abs. 2 des
Landesvertragslehrergesetzes 1966, BGBl. Nr. 172,
wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
und dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Auf die Landesvertragslehrer (§ 1 Abs. 1
des Landesvertragslehrergesetzes 1966) ist Ab-
schnitt I § 2 und Abschnitt II der Teuerungs-
zulagenverordnung 1969, BGBl. Nr. 233, anzu-
wenden.
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§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Septem-
ber 1969 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Landesvertragslehrerverordnung 1968,
BGBl. Nr. 356, außer Kraft.

Mock

3 2 8 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht vom 28. August 1969 über eine
Änderung der Lehrpläne für die allgemein-
bildenden höheren Schulen für das Schuljahr

1969/70

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, Nr. 173/1966 und
Nr. 289/1969, insbesondere dessen §§ 6 und 39,
sowie des § 29 des Minderheiten-Schulgesetzes für
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, wird verordnet:

§ 1. Die mit Verordnung des Bundesministers
für Unterricht vom 25. Juli 1968, BGBl. Nr. 320,
mit der vorübergehend die Gesamtwochen-
stundenzahl der Pflichtgegenstände in den allge-
meinbildenden höheren Schulen herabgesetzt
wird, in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 84/1969, verfügte Herabsetzung der Gesamt-
wochenstundenzahl wird für die 7. Klasse der
allgemeinbildenden höheren Schulen aufgehoben.

§ 2. Im Schuljahr 1969/70 ist zusätzlich zu den
Bestimmungen der Verordnung des Bundes-
ministers für Unterricht vom 22. Juni 1964,
BGBl. Nr. 163, mit der Lehrpläne für die all-
gemeinbildenden höheren Schulen erlassen wer-
den, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 146/1966, Nr. 216/1966, Nr. 295/1967,
Nr. 363/1967 und Nr. 2/1969, in der 7. Klasse
des Gymnasiums, des Realgymnasiums, des Bun-
desgymnasiums für Slowenen, des Musisch-päd-
agogischen Realgymnasiums sowie des Aufbau-
gymnasiums und Aufbaurealgymnasiums der
Pflichtgegenstand „Philosophischer Einführungs-
unterricht" im Ausmaß von einer Wochenstunde
unter Beachtung der im Lehrplan für diesen
Unterrichtsgegenstand bereits enthaltenen Bil-
dungs- und Lehraufgabe mit folgendem Lehrstoff
zu führen:

„Lehrstoff:

a) Einführung in den Gegenstand:

Erleben, Verhalten und Objektivationen; Auf-
gaben und Methoden der Psychologie.

b) Allgemeine Psychologie:

Orientierung über die wesentlichsten Ergeb-
nisse und Methoden der Allgemeinen Psychologie
durch einen Überblick über die seelischen Er-

scheinungen und die Gesetzmäßigkeiten in ihrem
Funktionszusammenhang im Ganzen der Person
(Wahrnehmen und Denken, Vorstellung, Denken,
Lernen, Fühlen und Wollen)."

Mock

3 2 9 . Abkommen zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland über

den Personenverkehr

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Bundesrepublik Deutschland, in
dem Wunsche, den Personenverkehr zwischen der
Republik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland zu erleichtern, sind wie folgt über-
eingekommen :

Artikel 1

(1) Österreichische Staatsbürger, die Inhaber
eines gültigen oder seit weniger als fünf Jahren
abgelaufenen Reisepasses, eines gültigen Diplo-
matenpasses, Dienstpasses, Kinderausweises, See-
dienstbuches, Donauschifferausweises oder amt-
lichen Personalausweises sind, dürfen ohne Auf-
enthaltserlaubnis (Sichtvermerk) in die Bundes-
republik Deutschland einreisen und sich dort drei
Monate aufhalten. Sofern sie sich länger als drei
Monate in der Bundesrepublik Deutschland auf-
halten wollen, bedürfen sie einer Aufenthalts-
erlaubnis. Diese ist nach der Einreise bei der zu-
ständigen Ausländerbehörde unverzüglich zu be-
antragen.

(2) Österreichische Staatsbürger, die in der
Bundesrepublik Deutschland eine Erwerbstätig-
keit ausüben wollen, benötigen einen gültigen
Reisepaß, Diplomatenpaß, Dienstpaß oder
Donauschifferausweis und eine Aufenthaltser-
laubnis. Die Aufenthaltserlaubnis ist entweder
vor der Einreise bei einer deutschen Auslands-
vertretung oder unverzüglich nach der Einreise
bei der zuständigen Ausländerbehörde zu bean-
tragen. Eine Aufenthaltserlaubnis ist nicht erfor-
derlich, wenn die Erwerbstätigkeit die Dauer von
drei Monaten nicht übersteigen soll. Ist jedoch
die Ausübung eines Reisegewerbes beabsichtigt,
so bedarf es ohne Rücksicht auf die Dauer der
Erwerbstätigkeit stets einer Aufenthaltserlaubnis.

(3) Österreichische Staatsbürger, die nach Ab-
satz 2 keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen,
haben nach der Einreise ihren Aufenthalt der
zuständigen Ausländerbehörde unverzüglich an-
zuzeigen.

(4) Österreichische Staatsbürger, die in der
Bundesrepublik Deutschland öffentliche Aufgaben
der Republik Österreich wahrnehmen, und die
mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Familienmitglieder und Bediensteten, soweit diese
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gleichfalls österreichische Staatsbürger sind, be-
dürfen keiner Aufenthaltserlaubnis, wenn die
zuständige österreichische konsularische Vertre-
tungsbehörde diese Personen der zuständigen
Ausländerbehörde benennt.

Artikel 2

(1) Deutsche, die Inhaber eines gültigen Reise-
passes, Diplomatenpasses, Ministerialpasses,
Dienstpasses, Kinderausweises, Seefahrtbuches,
Donauschifferausweises oder amtlichen Personal-
ausweises sind, dürfen ohne Sichtvermerk in die
Republik Österreich einreisen und sich dort
drei Monate aufhalten.

(2) Deutsche, die sich länger als drei Monate
in der Republik Österreich aufhalten oder dort
eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen
einen gültigen Reisepaß, Diplomatenpaß, Mini-
sterialpaß, Dienstpaß, Kinderausweis oder Donau-
schifferausweis und einen Sichtvermerk. Die Er-
teilung des Sichtvermerks ist entweder vor der
Einreise bei einer österreichischen Vertretungs-
behörde oder unverzüglich nach der Einreise bei
der zuständigen Sicherheitsbehörde zu beantra-
gen.

(3) Ein Sichtvermerk ist nicht erforderlich,
wenn die Erwerbstätigkeit die Dauer von
drei Monaten nicht übersteigen soll. Ist jedoch
die Ausübung einer im Umherziehen ausgeübten
Erwerbstätigkeit beabsichtigt, so bedarf es ohne
Rücksicht auf die Dauer dieser Tätigkeit stets
eines Sichtvermerks.

(4) Deutsche, die in der Republik Österreich
öffentliche Aufgaben der Bundesrepublik Deutsch-
land wahrnehmen, und die mit ihnen im gemein-
samen Haushalt lebenden Familienmitglieder und
Bediensteten, soweit diese gleichfalls Deutsche
sind, bedürfen keines Sichtvermerks, wenn das
zuständige deutsche Konsulat diese Personen der
zuständigen Sicherheitsbehörde namhaft macht.

(5) Deutsche, die Inhaber eines „Reiseausweises
als Paßersatz" für nicht ausreichend ausgewiesene
Reisende und außerdem eines amtlichen Licht-
bildausweises sind, dürfen ohne Sichtvermerk in
die Republik Österreich einreisen und sich dort
während der Gültigkeitsdauer des „Reiseauswei-
ses als Paßersatz", längstens jedoch drei Monate,
aufhalten.

(6) Deutsche, die Inhaber eines „Reiseausweises
als Paßersatz zur Rückkehr in die Bundesrepublik
Deutschland" sind, dürfen ohne Sichtvermerk in
die Republik Österreich einreisen und sich dort
drei Tage aufhalten.

Artikel 3

Den zuständigen Behörden der Republik Öster-
reich und der Bundesrepublik Deutschland bleibt
das Recht vorbehalten, Angehörigen des anderen

Staates die Einreise oder den Aufenthalt aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung
oder Gesundheit zu untersagen.

Artikel 4

Die Rechtsvorschriften der Republik Österreich
und der Bundesrepublik Deutschland über die
Beschäftigung und die berufliche Tätigkeit von
Ausländern bleiben unberührt.

Artikel 5

(1) Die Republik Österreich wird einer Person,
die mit einem der in Artikel 1 Absatz 1 erwähn-
ten Reisedokumente in die Bundesrepublik
Deutschland eingereist ist, jederzeit die Rück-
kehr in ihr Hoheitsgebiet gestatten, auch wenn
diese Person die österreichische Staatsbürgerschaft
nicht besitzen sollte.

(2) Die Bundesrepublik Deutschland wird
einer Person, die mit einem der in Artikel 2 Ab-
sätze 1, 5 oder 6 erwähnten Reiseausweise in die
Republik Österreich eingereist ist, jederzeit die
Rückkehr in ihr Hoheitsgebiet gestatten, auch
wenn diese Person nicht Deutscher sein sollte.

Artikel 6

Weitergehende Rechte, Begünstigungen oder
Befreiungen, die österreichischen Staatsbürgern
oder Deutschen auf Grund anderer zwischenstaat-
licher Abkommen oder auf Grund innerstaat-
licher Rechtsvorschriften eingeräumt werden,
werden durch dieses Abkommen nicht berührt.

Artikel 7

Jede Vertragspartei kann die Anwendung
dieses Abkommens aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit vorüber-
gehend ganz oder teilweise aussetzen. Einführung
und Aufhebung dieser Maßnahme sind der ande-
ren Vertragspartei unverzüglich auf dem diplo-
matischen Wege mitzuteilen.

Artikel 8

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Ber-
lin mit der Maßgabe, daß

1. der „Behelfsmäßige Personalausweis" des
Landes Berlin und die „Berliner Kinder-
lichtbildbescheinigung" dem Personalausweis
der Bundesrepublik Deutschland gleichge-
stellt sind,

2. Kinder unter 16 Jahren, die in einem „Be-
helfsmäßigen Personalausweis" des Landes
Berlin eingetragen sind, für den Grenzüber-
tritt keinen besonderen Ausweis benötigen,
wenn sie in Begleitung des Ausweisinhabers
reisen,
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sofern die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land der Österreichischen Bundesregierung nicht
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten
dieses Abkommens eine gegenteilige Mitteilung
macht.

Artikel 9

Durch dieses Abkommen wird das mit Noten-
wechsel vom 31. Mai 1957 zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland geschlossene
Abkommen betreffend die Aufhebung des Paß-
zwanges zwischen der Republik Österreich und
der Bundesrepublik Deutschland aufgehoben.

Artikel 10

(1) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Abkommens wird durch Notenwechsel bestimmt.

(2) Das Abkommen kann mit einer Frist von
sechs Monaten gekündigt werden.

Geschehen zu Wien, am 13. November 1968
in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die
Österreichische Bundesregierung:

Waldheim m. p.

Für die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland:

Löns m. p.

Das vorliegende Abkommen ist nach Durchführung des in seinem Artikel 10 Absatz 1 vorge-
sehenen Notenwechsel am 8. August 1969 in Kraft getreten.

Klaus


